
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Weitnau, 
nachfolgend nur noch Gemeinde genannt, folgende  

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
(BGS/EWS)  

 

vom 21.10.2010 

 

§ 1 
Beitragserhebung 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungs-
einrichtung einen Beitrag. 

 

 

§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechen-
de Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht 
oder 

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tat-
sächlich angeschlossen sind. 

 

 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Andern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 

 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
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§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 
2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 1.250 m² 
Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf 
das 3,5.-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 1.250 m², bei un-
bebauten Grundstücken auf 1.250 m² begrenzt. 

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, 
die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausra-
gen. 

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie 
bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Bei-
tragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nut-
zung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke im Sinn des Satzes 1. 

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitrags-
bemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende 
zusätzliche Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen 
für die Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Ge-
schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berech-
net. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 

3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung 
des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Bei-
trag entrichtet wurde. 

(6) Bei einem Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, jedoch weder eine Kostenerstat-
tung noch ein Beitragsanteil für den Grundstücksanschluss im öffentlichen Straßengrund 
geleistet worden ist, wird für die bereits veranlagten Grundstücks- und Geschossflächen ein 
zusätzlicher Beitrag entsprechend der in § 6 bestimmten Abstufung erhoben. 
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§ 6 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt 

  a) pro m² Grundstücksfläche      1,95 EUR 

  b) pro m² Geschossfläche    17,35 EUR. 

 

(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grund-
stücksflächenbeitrag nacherhoben. 

 

 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 

 

§ 8 
Beitragsablösung 

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 

 

 

§ 9 

Gebührenerhebung 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und 
Einleitungsgebühren.  

 

 

§ 10 

Grundgebühr  

(1) Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hinsichtlich der Schmutzwasserbe-
seitigung wird berechnet 

1. für Grundstücke, die zu Wohnzwecken und zum Zweck der gewerblichen Beherbergung 
genutzt werden, nach der Zahl und der Größe der Wohneinheiten am 1. Januar des jewei-
ligen Kalenderjahres; bei zum Zweck der gewerblichen Beherbergung genutzten Grund-
stücken gelten bei Einzelzimmervermietung je angefangene sechs Fremdenbetten als ei-
ne Wohneinheit bis zu 60 m², 

2. für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke nach der beitragspflichtigen Geschossfläche 

3. für andere gewerblich genutzte und sonstige Grundstücke nach der Nutzflächengröße. 
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(2) Wird ein Grundstück verschiedenartig genutzt, so gilt Absatz 1 entsprechend für den je-
weiligen Grundstücks- oder Gebäudeteil. 

 

„Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 beträgt die Grundgebühr je Wohneinheit und Jahr 
 
bis zu 60 m²        34,00 EUR 
von mehr als 60 m² bis zu 90 m²     37,50 EUR 
von mehr als 90 m² bis zu 130 m²     41,00 EUR 
von mehr als 130 m² bis zu 180 m²     45,00 EUR 
von mehr als 180 m²       50,00 EUR.“ 
 

 

 

(3) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 beträgt die Grundgebühr je Wohneinheit und Jahr 

 
bis zu 60 m²        34,00 EUR 
von mehr als 60 m² bis zu 90 m²     37,50 EUR 
von mehr als 90 m² bis zu 130 m²     41,00 EUR 
von mehr als 130 m² bis zu 180 m²     45,00 EUR 
von mehr als 180 m²       50,00 EUR.“ 
 

   

(4) Im Falle des Abs. 1 Nr. 2 oder 3 beträgt die jährliche Grundgebühr bei einer Nutzflä-
che/beitragspflichtigen Geschossfläche von 

 
bis zu 500 m²          34,00 EUR 
von mehr als 500 m² bis zu 1.000 m²      73,00 EUR 
von mehr als 1.000 m² bis zu 1.500 m²    112,00 EUR 
von mehr als 1.500 m² bis zu 2.000 m²    146,00 EUR 
von mehr als 2.000 m² bis zu 2.500 m²    187,00 EUR 
von mehr als 2.500 m² bis zu 3.000 m²    217,00 EUR 
von mehr als 3.000 m²      252,00 EUR.“ 
 

(5) 1Der Nachweis der maßgeblichen Wohn- und Nutzflächen obliegt dem Gebührenpflichti-
gen. 2Wird der Nachweis nicht erbracht, so sind die Flächen von der Gemeinde zu schätzen. 

 

 

§ 11 
Einleitungsgebühr 

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge 
der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 2,17 € pro Kubikmeter Abwasser. 

(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung 
und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweis-
lich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der 
Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Der Nachweis der verbrauchten und zurück-
gehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
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Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 

a) 1Bei landwirtschaftlichen Betrieben, die nur mit dem Wohnteil und Austragshaus an die 
gemeindliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist zur Ermittlung der in der 
Landwirtschaft verbrauchten Wassermenge ein geeichter Wasserzähler (Zwischenzähler) 
einzubauen. 2Die Aufwendungen für die Trennung der Hauswasserleitung hat der An-
schlussnehmer zu tragen. 

b) 1Wird Regenwasser oder sonstiges Wasser aus einer Eigengewinnungsanlage für die 
Toilettenspülung oder in sonstiger Weiser verbraucht und als Schmutzwasser der Entwässe-
rungsanlage zugeführt, ist diese Wassermenge durch einen geeichten Zähler zu messen. 
2Bei Einspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage in die Ei-
gengewinnungsanlage, ist die eingespeiste Wassermenge ebenfalls durch einen geeichten 
Wasserzähler zu erfassen. 
1Die Aufwendungen der nach Ziffer a) und b) notwendigen Wasserzähler hat der Anschluss-
nehmer zu tragen. 2Diese Zähler werden von der Gemeinde gegen Entschädigung eingebaut 
und nach Ablauf der Eichfrist auch ausgetauscht. 

 

Der Wasserverbrauch ist von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2. der Zugang zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt. 

 

(3) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen 

 

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, 

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 

c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 

 

§ 12 
Gebührenabschläge 

1Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinne des § 10 dieser Satzung in die Entwässerungs-
anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück 
verlangt, so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 50 v.H. 
2Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 
Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen 
Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Abwässer ent-
sprechen. 

 

 

§ 13 
Gebührenzuschläge 

Für Abwässer, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der 
Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 v.H. (Grenzwert) übersteigen, wird ein Zu-
schlag von 50 v.H. des Kubikmeterpreises erhoben 
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§ 14 
Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungs-
anlage. 

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid be-
stimmt. 3Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe 
eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 

 

§ 15 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

 

§ 16 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und Einleitungsgebühren werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 01.März, 01. Juni, 01.September und 01. Dezember 
jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der 
Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 

 

§ 17 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft 
zu erteilen. 
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§ 18 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und zur 
Fäkalschlammentsorgungssatzung vom 04.12.1996, in der zuletzt geänderten Fassung, au-
ßer Kraft. 

 

Weitnau, 25. Oktober 2010 

 

 

 

        S t r e i c h e r  

        Bürgermeister 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Die 1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung (BGS/EWS) des Marktes Weitnau vom 12.12.2019 (Änderung § 10 Abs. 3 und Abs. 4 
Grundgebühr) wurde in der vorstehenden Satzung eingearbeitet (gültig ab 01.01.2020). 

 

 

 


